
Arbeitsgelegenheiten (AGH)
im Sozialkaufhaus Fundus

Heranführung an den 
allgemeinen Arbeitsmarkt

Lernern fördern  bietet im Sozial-
kaufhaus Fundus im Auftrag des 
jobcenters Kreis Steinfurt  
Arbeitsgelegenheiten (AGH) an.

Arbeits- und Qualifizierungszeiten: 
Montag - Donnerstag:
Frühdienst:  08:00 - 13:15 Uhr 
Spätdienst:  10:45- 16:15 Uhr

Freitag: 08:00 - 13:15 Uhr

Information

Wenn Sie mehr über unser Angebot 
wissen möchten, sprechen Sie mit 
Ihrer Vermittlerin/ Ihrem Vermittler 
des jobcenters, rufen Sie uns an 
oder kommen Sie ins Sozialkaufhaus 
Fundus.

Lernen fördern 

Sozialkaufhaus Fundus 
Laurenzstraße 98  
48607 Ochtrup  
Fon: 02553 721420 
Mobil: 0173 9064314

Ansprechpartner: Dirk in den Hesseln 
E-Mail: i.d.hesseln@lernenfoerdern.de

www.lernenfoerdern.de/fundus 
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Arbeitsgelegenheiten (AGH) 
im Sozialkaufhaus Fundus

Heranführung an den 
allgemeinen Arbeitsmarkt

Tecklenburger Straße 10
48565 Steinfurt
Fon: 02551 695155
Ansprechpartner: Dirk Schulte
E-Mail:
dirk.schulte@jobcenter-kreis-steinfurt.de

www.jobcenter-kreis-steinfurt.de



Im Rahmen der Arbeitsgelegenheit (AGH) 
werden Beschäftigungsmöglichkeiten 
angeboten im Bereich

• Handwerk & Transport

• Verkauf & Hauswirtschaft

Wir bieten Arbeitserfahrungen

• in der Annahme und dem Abholen
von Spenden

• im Kundenkontakt

• in der Sortierung und Aufarbeitung
der gelieferten Waren

• in der Preisgestaltung

• in der Präsentation

• im Verkauf

Inhalte 

08
.0
3.
20

21
– 

V
er

si
o

n
 3

 

•

Zielsetzung

•

Aufrechterhaltung und Wiederher-
stellung der Beschäftigungsfähigkeit

•

Förderung der sozialen Teilhabe

Sinnvolle Beschäftigung und 
berufliche Erprobung

Wer kann teilnehmen? 
Personen aus dem Rechtskreis des SGB II, 
die von ihren Arbeitsvermittlern zugewiesen 
werden.

Teilnahmedauer 
Arbeitsumfang: Maximal 25 Stunden pro 
Woche

Teilnahmedauer: 6 Monate, maximal 12 
Monate

Ablauf 

Die Teilnehmer arbeiten in einer 
Arbeitsgelegenheit (AGH nach § 16d SGB II), für 
die eine Mehraufwandsentschädigung von 1,10 
Euro pro Arbeitsstunde ausgezahlt wird.




